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Herrn 
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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

2300/J betreffend Erhöhung der Mittel flir Bodenmarkierungen auf 

Bundesstraßen, welche die Abgeordneten Mag. Guggenberger, Wein

berger, Dr. Mliller, Strobl und Genossen am 8. Juni 1988 an mich 

richteten, beehre ich mich zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage 

wie folgt Stellung zu nehmen: 

Die Auf teilung der flir Zwecke der Erhaltung und Ausrlistung der 

Bundesstraßen zur Verfligung gestellten Kredite auf die einzel

nen Teilbereiche, darunter auch die Bodenmarkierung, obliegt in 

mittelbarer Bundesverwaltung dem Herrn Landeshauptmann, wobei 

die Entscheidung seitens des Amtes der Tiroler Landesregierung/ 

Baudirektion vorbereitet wird. 

Ich bin ebenfalls der Meinung, daß bei der Dotierung der ein

zelnen Sparten der Bundesstraßenerhaltung keine die Verkehr~

sicherheit beeinflussenden Einsparungen vorgenommen werden sol

len, wozu auch die erforderlichen Bodenmarkierungen zählen. Ei

ne Aufstockung der Mittel flir diesen Teilbereich ist jedoch nur 

im Rahmen von Kreditumstellungen innerhalb des dem Land Tirol 

zur Verfligung gestellten Erhaltungskredites möglich. 
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Mein Ressort wird jedoch bemüht sein, daß bei der Verwendung 

der Erhaltungskredite im Wirkungsbereich der Länder keine die 

Verkehrssicherheit beeinträchtigenden Reduzierungen einzelner 

Teilbereiche vorgenommen werden. 
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